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1. Organisation 

der 21. ADAC Reinhardswälder Märchenfahr 

Veranstaltungsleitung: 

Heinrich A. Dilcher 

Postfach 1309, 

Husarenstraße 8, 34369 Hofgeismar 

Telefon:  +49 (0)5671-50750 

Mobil:  +49 (0)172-5169515 

Fax:  +49 (0)5671-8993 

E-Mail: h.dilcher@rae-dks.de 

1.vorsitzender@msc-reinhardswald-hofgeismar.de 

www.msc-reinhardswald-hofgeismar.de 

Routenplanung und Bordbuch: 

Hans Taute und Marcel Humme 

Auswertung und Sonderaufgaben: 

Esther Dilcher, Marianne Freitag-Thiele, 

Peter Schmitt und Petra Schneider 

Technische Abnahme: 

TÜV Hessen 

Streckenposten: 

Mitglieder der ADAC Orts Clubs, Freunde und Bekannte 

 

Die Ausschreibung wurde vom ADAC Hessen-Thüringen am 04.03.2014 unter der 

Reg. Nr. Old 28/14 eingetragen und genehmigt. 

  

mailto:h.dilcher@rae-dks.de
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2. Nenngeld & Nennungsschluss 

Nennungen müssen unter Verwendung der dafür vorgesehenen Vordrucke bis zum 

Montag, den 16. Juni 2014 dem Veranstalter vorliegen. Nachnennungen sind 

gegen ein erhöhtes Nenngeld möglich, solange die begrenzte Teilnehmerzahl 

noch nicht erreicht ist. Bitte fügen Sie Ihrer Nennung einen entsprechenden 

Fahrzeugsteckbrief bei. Sollten Sie Bilder veröffentlicht wollen, senden Sie diese bitte 

an info@msc-reinhardswald-hofgeismar.de. 

Das Nenngeld beträgt für ein Fahrzeug, inklusiv zwei Personen älter als 12 Jahre = 

90,- EUR. Für jede weitere Person über 12 Jahre sind 35,- EUR zu zahlen. Kinder 

unter 12 Jahre sind kostenfrei. Begleitpersonen können auch an der 

Abendveranstaltung am Samstag gegen ein zusätzliches Entgelt von 20,00 EUR 

teilnehmen. 

Das Nenngeld ist beim Einreichen der Nennung auf das Veranstaltungskonto der 

o Kasseler Bank eG 

IBAN: DE08520900000080364407 

BIC: GENODE51KS1 

zu überweisen, oder der Nennung als Scheck beizufügen. Nennungen ohne 

gleichzeitige Bezahlung des Nenngeldes werden nicht bearbeitet. 

 
Im Nenngeld sind enthalten: 

 Komplette Fahrtunterlagen für die Teams (Bordbuch, Startnummern, etc.) 

 Mittagessen 

 Kaffeetafel 

 Abendessen im Rahmen der Siegerehrung (Buffet) 

 Sonntag, 13. Juli 2014 Ausfahrt mit Abschiedstrunk, Preisverleihung 

„Concours d’ Élegance“ 
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3. Zeitplan 

Freitag, 11. Juli 2014: 

 17:00 bis 20:00 Uhr: 

o Eintreffen der ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Gelände 

der Firma Damm & Sohn oHG, Mercedes-Benz-Vertragswerkstatt, 

Robert-Bosch-Straße 2, 34369 Hofgeismar, 

o Dokumtentenausgabe und Technische Abnahme 

Erfrischungen und ein kleiner Imbiss werden gereicht. 

 20:00 Uhr: 

„Benzingespräche“ und erste Kontaktaufnahme im Biergarten „Hans im Glück“ 
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Samstag, 12. Juli 2014 

 7:00 – 8:30 Uhr: 

o Eintreffen der letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Gelände 

der Firma Damm & Sohn oHG 

o Dokumtentenausgabe und Technische Abnahme 

o Überreichung der Gastgeschenke und Ausgabe der Bordbücher 

 8:45 Uhr: 

Fahrerbesprechung mit Informationen über den Verlauf und etwaiger 

Besonderheiten der Fahrt durch den Organisationsleiter Heinrich Dilcher. 

 ab 09:45 Uhr: 

Start der Ausfahrt 

 ab 12:30 Uhr: 

Mittagessen Brauerei Allersheim 

 ab 14:00 Uhr: 

Start des 1. Fahrzeugs zur Ausfahrt „Zweiter Teil“ 

 ab 16:30 Uhr: 

o Zieleinfahrt in Hofgeismar Gesundbrunnen. 

o Abgabe der Bordkarten 

anschließend Kaffeetrinken 

 19:30 Uhr: 

Abendessen und anschließende Siegerehrung im Landgasthaus Reitz 

Schöneberg  

Sonntag, den 13. Juli 2014 

 10:00 Uhr: 

Treffen auf dem Gelände der Firma Damm & Sohn oHG, 

kleine Ausfahrt mit Abschiedstrunk, 

„Concours d’ Élegance“ mit Preisverleihung. 

 ca. 13.00 Uhr: 

Ende der Veranstaltung 
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4. Beschreibung der Veranstaltung:  

Der MVC Silberstern Trendelburg und MSC Reinhardswald Hofgeismar e.V. im ADAC 

veranstalten vom 11.07. bis 13.07.2014 die 

21. Reinharldswälder Märchenfahrt. Die Strecke hat eine Gesamtlänge 

von ca. 130 km. Es gibt wie in jedem Jahr eine gesonderte Kinderwertung. 

Aufgabenstellung: 

Leichte Orientierungsaufgaben, Fahraufgaben und Fotoaufgaben. 

(Märchenfragen mit Zeitwertung als Sonderaufgabe) 
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5. Teilnahmebedingungen und Teilnahmeberechtigungen 

Teilnahmeberechtigt sind alle drei- und vierrädrigen PKW-Veteranen-Motorwagen, 

die den Bestimmungen dieser Ausschreibung entsprechen und einschließlich bis 

zum Jahr 1984 hergestellt wurden. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Fahrzeuge begrenzt. Sollten mehr Nennungen 

eingehen, gebührt den älteren Fahrzeugen der Vorrang. Bei gleichem Alter der 

Fahrzeuge (Baujahr bezogen) gilt die Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der 

Nennungsunterlagen. 

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Replicas und solche Fahrzeuge, die durch 

ihren Zustand oder ihr Aussehen der Veranstaltung nicht entsprechen. Dies gilt vor 

allem für optisch veränderte Fahrzeuge mit später angebrachten Spoilern, 

Kotflügelverbreiterungen, tiefer gelegtem Fahrwerk, Breitreifen und Auspuffanlagen, 

die nicht dem ursprünglichen Zustand der Serie entsprechen. Unerwünscht sind 

ebenfalls durch Folie abgedunkelte Scheiben und auffällige („poppige“) 

Lackierungen. Die ordnungsgemäßen Eintragungen der Veränderungen im 

Kraftfahrzeugbrief sind für den Veranstalter unerheblich und begründen nicht die 

Annahme der Nennung. 

H i n w e i s : 

Der nachträgliche Einbau von Katalysatoren stellt keine unerwünschte Veränderung 

dar und führt nicht zur Ablehnung der Nennung, wenn der übrige Zustand des 

Fahrzeuges der Ausschreibung entspricht. 

Mit der Abgabe der Nennung bestätigt der(die) Fahrer(in), im Besitz einer gültigen 

Fahrerlaubnis zu sein und sein Fahrzeug vorschriftsmäßig (Haftpflicht)-versichert und 

zum Straßenverkehr zugelassen zu haben. 

Startberechtigt sind nur Fahrzeuge, die für den Straßenverkehr zugelassen sind. Der(die) 

Fahrer(in) erhält nach Annahme der Nennung eine Nennbestätigung, aus welcher der 

Treffpunkt und weitere Angaben für die Teilnehmer(innen) hervorgehen. 
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6. Fahrzeugeinteilung  

Klasse C   (bis einschließlich Baujahr 1930) 

Klasse D   (bis einschließlich Baujahr 1945) 

Klasse E   (bis einschließlich Baujahr 1960) 

Klasse F   (bis einschließlich Baujahr 1970) 

Klasse G   (bis einschließlich Baujahr 1984) 

Zusammenlegung von Klassen ist möglich.  

7. Ausrüstung  

Kartenmaterial wird vom Veranstalter gestellt. Bitte bringen Sie Schreibzeug und 

genau gehende Uhr (möglichst Funkuhr) mit. 

8. Wertung 

Die Wertung erfolgt nach Punkten durch: 

o Überprüfung der vorgeschriebenen Strecke mittels Durchfahrtskontrollen (DK), 

Stempelkontrollen (SK) und Orientierungskontrollen (OK) 

o Sonderprüfungen (SP) 

Aufgaben Punktevergabe: 

Auslassen einer OK/SK oder Fotoaufgabe   10 Punkte 

Auslassen einer DK       30 Punkte 

Verspätungen am Start und Restart je Minute   10 Punkte 

Änderung oder Verlust der Bordkarte    Wertungsausschluss 

Abweichungen bei Fahraufgaben je cm    1 Punkt 

Sonderaufgabe je falsche Antwort    5 Punkte 

Wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern, kann von der Veranstaltungs-

leitung oder der Wertungskommission jederzeit eine Aufgabenstellung neutralisiert 

werden. 

Concours d’ Élegance: 

Gewählt werden: 

a) das schönste Cabriolet und 
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b) die schönste Limousine 

Der(die) Fahrer(in) mit der geringsten Strafpunktzahl ist Gesamtsieger(in). Die 

Platzierung erfolgt in der Reihenfolge der steigenden Gesamtpunktzahl und jeweils 

nach Klassen getrennt. 

9. Preise 

Die Siegerehrung findet im Rahmen der Abendveranstaltung statt und ist Teil der 

Veranstaltung. Pokale und Ehrenpreise werden nicht nachgesandt. 30% der ge-

starteten Teams jeder Klasse erhalten Ehrenpreise. 

10. Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht 

a) Verantwortlichkeit: 

Die Teilnehmer(innen) – d.s. die Fahrer(innen), Beifahrer(innen), 

Eigentümer(innen), Halter(innen) und mitfahrenden Personen – nehmen auf 

eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 

strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden, 

soweit kein Haftungsverzicht nach dieser Ausschreibung vereinbart ist. 

b) Haftungsverzicht: 

Die Teilnehmer(innen) – wie unter a) – verzichten durch Abgabe der 

Nennung ausnahmslos auf alle Ansprüche für alle im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden und auf jedes Recht des 

Vorgehens gegen: 

 den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte oder Helfer, 

 Behörden oder andere Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit der Unfall nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten 

Personen und Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 

Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personen-

kreises – beruhen, außer für sonstige Schäden, die auf einer 
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vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 

gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthaltenen 

Personenkreises – beruhen. 

Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen 

Beteiligten gegenüber wirksam. 

11. Einsprüche  

Proteste sind bei Oldtimer-Veranstaltungen nicht üblich. Damit sind die 

Entscheidungen eines Schiedsgerichts, der Abnahmekommission, der Zeitnahme 

und der Kontrollen sowie der Wertung allgemein verbindlich. 

12. Allgemeines 

Der Veranstalter behält sich vor, bei Vorliegen zwingender Gründe die 

Veranstaltung ganz oder teilweise abzusagen. 

Hinsichtlich der Streckenführung können Veränderungen auftreten, die eine 

Änderung des Zeitplanes erfordern. Verbindliche Auskünfte erteilt nur der Ver-

anstaltungsleiter oder der Leiter der Fahrtstrecke. 

Die Auslegung und Veränderung aller Bestimmungen der Ausschreibung und der 

Ausführungsbestimmungen obliegt dem Veranstaltungsleiter. Der vorliegende Aus-

schreibungstext ist verbindlich, es sei denn, dass sich der Veranstaltungsleiter 

gezwungen sieht, eine Änderung des Ausschreibungstextes durch Aushang 

(Bulletin) bekanntzugeben. 

Eine Teilnahme außer Konkurrenz ist nicht gestattetet.  
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13. Übernachtungsmöglichkeiten 

Hotel Telefon Internet 

Hotel Restaurant Zum alten 

Brauhaus, Hofgeismar 

05671-3081 www.zumaltenbrauhaus.de 

Hotel Hans im Glück 

Hofgeismar 

05671-775 www.hotel-hans-im-glueck.de 

Wirtshaus Köpenick 

Hofgeismar 

05671-920240 www.wirtshaus-koepenick.de 

Dornröschen Schloss Sababurg 

Hofgeismar-Sababurg  

05671-8080 www.sababurg.de 

Gasthaus Zum Löwen 

Hofgeismar-Hümme 

05675-481 www.gasthaus-gaide.de 

Gasthaus Zum Stern 

Hofgeismar-Hümme 

05675-293 www.gasthaus-busch.de 

Hotel und Restaurant Reitz 

Hofgeismar-Schöneberg 

05671-5591 www.landgasthaus-reitz.de 

Hotel Burg Trendelburg 

Trendelburg 

05675-9090 www.burg-hotel-trendelburg.com 

Landhotel Textor 

Trendelburg 

05675-302 www.landhotel-textor.de 

Waldhotel Schäferberg Kassel 

Wilhelmsthaler Straße 14, 

34314 Espenau 

05673-9960 www.waldhotel-schaeferberg.de 

Tourist-Info 

Hofgeismar 

05671-5070400 www.reinhardswald.de 

 

  

http://www.zumaltenbrauhaus.de/
http://www.hotel-hans-im-glueck.de/
http://www.wirtshaus-koepenick.de/
http://www.sababurg.de/guidedtour/guidedtour.php?startseite=0
http://www.gasthaus-gaide.de/
http://www.gasthaus-busch.de/
http://www.landgasthaus-reitz.de/
http://www.burg-hotel-trendelburg.com/
http://www.landhotel-textor.de/
http://www.waldhotel-schaeferberg.de/
http://www.reinhardswald.de/
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